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Schulhausordnung 
 

1. Allgemeines 
 
Wo viele Menschen eine Gemeinschaft bilden und zusammen arbeiten und lernen, müssen 
gewisse Regeln beachtet werden. Regeln schränken die Freiheit des Einzelnen zwar ein, sie 
ermöglichen dafür ein geordnetes Zusammenleben in unserem Schulhaus. 

 
2. Schulweg 
 
Alle Schüler/-innen, die eine Bewilligung der Eltern besitzen, dürfen mit dem Fahrrad oder 
Mofa die Schule besuchen. Benütze die erlaubten Zufahrten und halte dich an das 
Strassenverkehrsgesetz (Helm, Geschwindigkeit). Die Velos und Mofas darfst du auf die 
markierten Parkplätze stellen. Beachte, dass das Herumfahren auf dem ganzen 
Schulhausareal nicht erlaubt ist. Die Schule kann für Schäden an deinem Fahrzeug nicht 
haften. Alle anderen Schüler/-innen kommen auf den offiziellen Wegen zu Fuss zur Schule. 

 
3. Schulhaus 
 
Das Schulhaus darf frühestens beim ersten Gongzeichen betreten werden, auch für den 
Turnunterricht. Verursache im Schulhaus keinen Lärm und betrete es nur mit sauberen 
Schuhen. In den Klassenzimmern und den Spezialräumen tragen die Schüler/-innen 
Hausschuhe. Handys sind auf lautlos gestellt und nicht sichtbar, MP3-Player sind 
ausgeschaltet. 

 
4. Turnhalle 
 
Für die Turnhalle gelten zusätzlich besondere Weisungen. 

 
5. Pausenplätze / Pausen 
 
Alle Schüler/-innen verbringen die Vormittagspause im Freien. Es darf keine Musik 
abgespielt werden. Fremden Personen ist der Aufenthalt während den Unterrichtszeiten 
untersagt. Abfall / Kaugummis gehören in den Abfalleimer. Spucken ist unhygienisch und 
unhöflich und deshalb zu unterlassen. 

 
6. Alkohol, Nikotin, Drogen 
 
Alkohol, Nikotin und andere Drogen haben auf dem Schulhausareal nichts zu suchen und 
sind verboten. 

 
7. Haftung der Schüler/-innen, Kompetenzen der Lehrpersonen 
 
Wir tragen Sorge zum Schulhaus, zur Aussenanlage und zur Einrichtung. Für absichtliche 
oder grobfahrlässige Schäden werden fehlbare Personen zur Verantwortung gezogen. Jede 
Lehrperson hat das Recht, Schülerinnen und Schüler zurechtzuweisen und der 
Klassenlehrperson zu melden. 
 


